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Regeste
Unentgeltliche Verbeiständung
Erwägungen
E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 2.1
Art. 29 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 räumt jeder Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, einen Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand ein. Gemäss Art. 37 Abs. 4 ATSG wird im Sozialversicherungsverfahren der gesuchstellenden Person, wo die Verhältnisse es erfordern, ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt. An die sachliche Gebotenheit der Verbeiständung ist diesfalls jedoch rechtsprechungsgemäss ein strenger Massstab anzulegen (AHI 2000 S. 162, I 69/99 E. 2b und 3a; Urteil vom 15. April 2010, 8C_892/2009, E. 3.2). Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich hier nur in jenen Ausnahmefällen auf, in denen eine Rechtsvertretung beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 132 V 200 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts vom 3. Mai 2011, 9C_161/2011, E. 2, und vom 31. Mai 2010, 8C_243/2010, E.2).
E. 2.2
Die streitige Frage ist vorliegend unter Einhaltung der vorstehend genannten strengen Voraussetzungen zu beurteilen. Diese sind nachfolgend zu prüfen.
E. 2.2.1
Die Beschwerdeführerin begründet ihr Begehren mit Hinweis auf zwei Unfälle vom 2. Juni 1996 und vom 20. Januar 2009 sowie der Tatsache, dass die UVG-Versicherung die Beeinträchtigungen der Unfälle nicht als unfallkausal bezeichnet habe. Aufgrund des komplexen medizinischen Sachverhaltes sei eine rechtliche Vertretung bereits im verwaltungsinternen Verfahren notwendig. Dies wird von der Beschwerdegegnerin bestritten, die ausführt, dass die Beurteilung der medizinischen Aktenlage eine anwaltliche Vertretung nicht zwingend notwendig mache.
E. 2.2.2
Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens ist die Rückfallmeldung der Beschwerdeführerin vom 3. Dezember 2008 bei der B. . Am 14. August 2009 ging sodann bei der Solida ein Schreiben der Beschwerdeführerin ein, mit welchem diese aufgefordert wurde, aufgrund des im Dezember 2008 gemeldeten Rückfalls das Dossier zu behandeln und ihr eine Rente auszurichten. Die Solida teilte am 22. Oktober 2009 mit, dass sie erst durch das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 14. August 2009 vom Rückfall Kenntnis erhalten habe. In einem weiteren Schreiben vom 5. November 2009 führte die Solida aus, dass sie in der Zwischenzeit über sämtliche Akten der B. verfüge. Aus der rechtskräftigen Verfügung vom 1. September 2008 gehe hervor, dass die Beschwerdeführerin zu 100% als Herrencoiffeuse arbeitsfähig sei. Unter diesen Umständen erübrige es sich für die Solida die Rentenfrage zu prüfen und es würden deshalb auch keine weiteren Abklärungen vorgenommen. Am 5. Dezember 2009 teilte die Beschwerdeführerin mit, dass sie die Verfügung vom 1. September 2008 deshalb nicht angefochten habe, weil ein Anspruch auf UVG-Taggelder erst ab einer Arbeitsunfähigkeit von 25% bestehe. Hingegen entstehe der Rentenanspruch bereits bei einer Einschränkung ab 10%, weshalb die Solida die Rentenfrage zu prüfen habe. Gleichzeitig beantragte die Versicherte für das verwaltungsinterne Verfahren die unentgeltliche Verbeiständung mit Advokat Brunner als Rechtsvertreter.
E. 2.2.3
Aufgrund dieser Ausführungen erscheint in formellrechtlicher Hinsicht die Sachlage nicht als ganz einfach. Es ist insbesondere fraglich, ob die Beschwerdeführerin die Absicht der Solida, auf das Gesuch nicht einzutreten und das Verfahren abzuschliessen, ohne rechtliche Vertretung hätte erkennen können. Der Schriftenwechsel zwischen der Solida und dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zeigt, dass es sich hierbei letztlich doch um relativ komplexe verfahrensrechtliche Fragen handelte, welche nicht ohne weiteres von einer juristischen Laiin hätten beantwortet werden können. Materiellrechtlich handelt es sich vorliegend jedoch - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - nicht um einen ungewöhnlichen oder mit besonderen Schwierigkeiten verbundenen Sachverhalt (vgl. auch Urteil des Kantonsgerichtsgericht vom 15. Dezember 2011, 720 11 172, E.3.2). So stellt die Meldung eines Rückfalls im Bereich der Unfallversicherung eine alltägliche Handlung dar, für welche keine anwaltliche Vertretung notwendig ist. Letztlich kann aber aus nachfolgenden Gründen offen gelassen werden, ob die Notwendigkeit einer rechtlichen Vertretung bereits im verwaltungsinternen Verfahren gegeben war. 2.3.1 Neben der Notwendigkeit und der finanziellen Bedürftigkeit gilt als weitere Voraussetzung der unentgeltlichen Verbeiständung die fehlende Aussichtslosigkeit. Diese Voraussetzung untersteht nicht einer strengeren Prüfung als derjenigen, die in Gerichtsverfahren vorgenommen wird (vgl. Kieser , a.a.O., N. 23). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Prozessbegehren als aussichtslos anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde; eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich nach den Verhältnissen zur Zeit, in der das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (vgl. BGE 128 I 225 E. 2.5.3). 2.3.2. Die B. verfügte am 1. September 2008 definitiv die Einstellung der Taggeldleistungen und der Heilbehandlungskosten. Sie stützte sich hierbei auf das durch die IV-Stelle eingeholte Gutachten des D. vom 29. August 2006 und kam zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Tätigkeit als Herrencoiffeuse zu 25% in der Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sei, sofern sie diese Arbeit stehend ausübe; sitzend sei ihr die Ausübung dieser Arbeit hingegen ganztags zumutbar. Dem Gutachten ist auf Seite 15 zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin angeben habe, dass das Hauptproblem ein stechender Schmerz (im rechten Knie) sei, der eindeutig belastungsabhängig auftrete. Diese Verfügung ist rechtskräftig geworden. Drei Monate nach Erlass der Verfügung der B. meldete die Beschwerdeführerin am 3. Dezember 2008 einen Rückfall. Hierzu war sie freilich ohne weiteres berechtigt, steht es doch der versicherten Person jederzeit frei, einen Rückfall eines rechtskräftig beurteilten Unfalls geltend zu machen und erneut Leistungen der Unfallversicherung zu beanspruchen (vgl. Art. 11 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV] vom 20. Dezember 1982; RKUV 1994 Nr. U 189 S. 139 E. 3a). Bei einem Rückfall handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, so dass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit kommt (BGE 118 V 293 E. 2c). Ob diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind, ist zweifelhaft. Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Rückfallmeldung vom 3. Dezember 2008 fest, dass die Beschwerden sich in belastungsabhängigen stechenden Schmerzen im rechten Knie äussern würden. Das Knie sacke manchmal weg. Dieselben Ausführungen machte sie bereits im Rahmen der Untersuchung durch das D. im August 2006, weshalb aber das Vorliegen eines Rückfalls höchst fraglich ist. Die Kniebeschwerde bestanden - wie bereits erwähnt - schon im Zeitpunkt der D. -Begutachtung im Jahr 2006 und wurden im Rahmen der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bereits berücksichtigt. Im D. -Gutachten vom 29. August 2006 wurde eine Arbeitsfähigkeit von 100% in einer sitzenden Tätigkeit attestiert. Dies bestätigte nunmehr auch Dr. med. E. , FMH Rheumatologie und Innere Medizin, in seinem zuhanden der IV-Stelle erstellten Gutachten vom 10. Juli 2011. Er führte aus, dass die Beschwerdeführerin bei der Ausübung einer den Beschwerden adaptierten vorwiegend sitzenden Verweistätigkeit eine ganztägige Arbeitsfähigkeit bezogen auf ein Ganztagspensum aufweise. Diese Beurteilung habe seit Jahren Gültigkeit. Aufgrund dieser aktuellen Feststellungen von Dr. E. muss - selbst wenn (kurzfristig) eine Verschlechterung eingetreten sein sollte - das neuerlich angestrengte Verfahren in Bezug auf die Ausrichtung einer Rente als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden.
E. 2.4
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin die kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung (Bedürftigkeit der gesuchstellenden Partei, fehlende Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren und sachliche Gebotenheit des Anwaltsbeizugs) nicht erfüllt. Aus diesem Grund wurde das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung mit Advokat Brunner als Rechtsvertreter im verwaltungsinternen Verfahren zu Recht verweigert. Die Beschwerde gegen die prozessleitende Verfügung der Solida vom 18. August 2011 ist daher abzuweisen. 3.1 Gemäss Art. 61 lit. a ATSG ist das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenlos. Auf die Erhebung von Verfahrenskosten ist deshalb vorliegend zu verzichten. 3.2 Für das vorliegende Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin um Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung ersucht. Fehlen einer Partei die nötigen Mittel und erscheint ihr Begehren nicht offensichtlich aussichtslos, so wird sie auf ihr Begehren von der Bezahlung der Verfahrenskosten und der Kosten von Beweismassnahmen befreit (§ 22 Abs. 1 VPO). Unter den gleichen Voraussetzungen wird einer Partei der kostenlose Beizug eines Anwaltes bzw. einer Anwältin gewährt, sofern dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint (§ 22 Abs. 2 VPO). Als Nachweis ihrer prozessualen Bedürftigkeit hat die Beschwerdeführerin eine Verfügung betreffend den Bezug von Ergänzungsleistungen sowie ein Berechnungsblatt aus dem Jahre 2009 eingereicht. Im Zusammenhang mit dem kürzlich ergangenen Präsidialentscheid vom 15. Dezember 2011, KG SV 720 11 170, E. 4, wurde von der zuständige Kasse bestätigt, dass die Beschwerdeführerin nach wie vor Ergänzungsleistungen bezieht, so dass ihre prozessuale Bedürftigkeit belegt ist. Des Weiteren kann die Beschwerde auch nicht als von vornherein aussichtslos bezeichnet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich die Frage der Aussichtslosigkeit im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren vor dem Kantonsgericht insofern anders stellt als in der Hauptsache, als nicht die Prozessaussichten der Einsprache in der Sache massgebend sind, sondern diejenigen des Begehrens um unentgeltliche Verbeiständung. Weil diesem je nach dem entsprochen werden kann, selbst wenn in der Sache ein ablehnender Entscheid ergeht (vgl. oben E. 2.3), kann von der Aussichtslosigkeit in der Sache nicht auf die Aussichtslosigkeit im Verfahren betreffend unentgeltliche Verbeiständung geschlossen werden. Gemäss Art. 61 lit. f. ATSG ist der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bewilligen, wo die Verhältnisse es rechtfertigen. Im Gegensatz zu den Erwägungen hinsichtlich der Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung im Verwaltungsverfahren wird im gerichtlichen Verfahren ein weniger strenger Massstab angelegt, weshalb dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin zugestimmt werden kann, dass im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens der Beizug eines Anwaltes notwendig war. Gemäss § 3 Abs. 2 der Tarifordnung für die Advokaten vom 17. November 2003 beträgt das Honorar bei unentgeltlicher Verbeiständung Fr. 180.-- pro Stunde. Dem Rechtsvertreter ist deshalb gemäss der Honorarnote vom 6. Januar 2012 für das vorliegende Beschwerdeverfahren ein Honorar in der Höhe von Fr. 1'264.90 (5.45 Stunden à Fr. 180.-- und Auslagen à Fr. 136.20 zuzüglich 8% Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse auszurichten. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
E. 3
Die ausserordentlichen Kosten werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung im vorliegenden Verfahren wird dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin ein Honorar in Höhe von Fr. 1'264.90 (inkl. Auslagen und 8 % Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse entrichtet. Gegen diesen Entscheid wurde von A. am 29.08.2012 Beschwerde beim Bundesgericht (siehe nach Vorliegen des Urteils: Verfahren-Nr. 8C_706/2012 ) erhoben.
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